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Vorwort  
 
Achtzehn Jahre nach dem ersten Be-
schluss des Gemeinderats zum Frei-
burger Märkte- und Zentrenkonzept 
hat es als stadtentwicklungspolitisches 
Instrument nichts an Aktualität verlo-
ren. Das Geheimnis seines Erfolges 
beruht auf zwei Faktoren: Das Märkte- 
und Zentrenkonzept ist kontinuierlich 
an die sich verändernden Rahmenbe-
dingungen angepasst worden und es 
wird in seinen zentralen Regelungen 
konsequent angewandt. 

Wesentliche Voraussetzung hierzu war der Konsens zwischen 
Gemeinderat, Verwaltung und Verbänden, gegenüber Ansied-
lungswünschen neuer Einzelhandelsvorhaben auf der grünen 
Wiese auf eine langfristige und qualitätsvolle Nahversorgung der 
Freiburger Bevölkerung in den Stadtteilen und die Wahrung einer 
attraktiven Innenstadt zu setzen. 

Die Freiburger Stadtplanung folgt dem Prinzip der dezentralen 
Stadtentwicklung, d.h. einer Konzentration auf die Stadtteilzent-
ren. Sie sorgt für eine Verringerung des Individualverkehrs, für 
kurze (Versorgungs-)Wege, den Erhalt wertvoller Ressourcen 
und die Ausgestaltung lebendiger, individueller Räume und Plät-
ze zur Kommunikation und damit für die soziale Integration. In 
einer anonymer werdenden Gesellschaft erhalten attraktiv gestal-
tete Stadtteilzentren mit ihrer Unverwechselbarkeit einen immer 
größeren Stellenwert für die Lebensqualität der Bürgerinnen und 
Bürger. 
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Das Märke- und Zentrenkonzepts wird auch künftig immer wieder 
konfliktreiche Entscheidungen gegen Einzelhandelsvorhaben in 
nicht integrierten Lagen außerhalb der Zentren und für eine Len-
kung des Einzelhandels auf die städtebaulich gewünschten 
Standorte notwendig machen. 

Zur Weiterentwicklung des Freiburger Märkte- und Zentrenkon-
zepts wird ein Schwerpunkt auf die Stabilisierung und Verbesse-
rung der Stadtteilzentren und insbesondere der Innenstadt gelegt. 

Dabei stellt die Innenstadt nicht nur wichtige zentrale Funktionen 
für die Freiburger Bevölkerung zur Verfügung. Sie ist das Gesicht 
Freiburgs und kennzeichnend und stellvertretend für das Image 
der ganzen Stadt. 

Ich danke allen, die an dieser Broschüre mitgewirkt haben, die 
einen umfassenden Überblick über die Geschichte, die Funktion 
und die künftige Rolle des Märkte- und Zentrenkonzepts gibt. Es 
hat sich bewährt und bleibt auch weiterhin ein wichtiger Baustein 
der Stadtentwicklungspolitik  

 

 
Dr. Dieter Salomon  
Oberbürgermeister  
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1  Einführung  
1.1  Warum ein Märkte- und Zentrenkonzept?  

Anfang der 1990er Jahre 
wurde deutlich, dass die Ent-
wicklung des Einzelhandels 
in Freiburg dringend geregelt 
werden musste, um dem Ab-
wandern der Geschäfte aus 
den zentralen Lagen in die 
Peripherie Einhalt zu ge-
bieten. 

Bereits seit Beginn der 1970er Jahre waren neue Vertriebsformen 
mit permanent wachsenden Verkaufsflächen entstanden. Dies 
hatte auch in Freiburg zur Folge, dass die Einzelhandelsflächen 
in den zentralen Lagen knapp und teuer wurden. Neu in den 
Markt drängende, aber auch alteingesessene Einzelhändler such-
ten günstige, größere Standorte, die sie vor allem in den Gewer-
begebieten am Stadtrand fanden. So entstanden in den siebziger 
und achtziger Jahren großflächige Supermärkte auf der „grünen 
Wiese“. Da der Einkauf mit dem Auto bequemer war, verloren die 
Innenstädte und die Stadtteilzentren spürbar an Attraktivität und 
Zugkraft. Gleichzeitig klagten autolose Kunden über immer weite-
re Wege beim Einkaufen, wenn der Lebensmittelmarkt im Quar-
tier geschlossen wurde. 

Ziel des Märkte- und Zentrenkonzeptes war es, den von den Gut-
achtern erwarteten weiteren Zuwachs an Einzelhandelsflächen in 
Freiburg in die Stadtteilzentren und die Innenstadt zu lenken, um 
deren Attraktivität wieder zu steigern und die wohnortnahe Ver-
sorgung zu sichern. 
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Die Veränderungen im Überblick: 

�� Entwicklung neuer, erfolgreicher Vertriebs- und Verkaufskon-
zepte, z.B. Discounter, Kettenläden, SB-Warenhäuser, Ein-
kaufs-Malls und Urban-Entertainment-Center, 

�� Sortimentserweiterung in den Fachgeschäften mit entspre-
chender Vergrößerung der Verkaufsflächen, 

�� Einrichtung breiter Wege zum Transportieren von Warenpa-
letten, mehr Großzügigkeit und Übersichtlichkeit sowie eine 
aus betriebswirtschaftlichen Gründen erfolgte Zunahme der 
durchschnittlichen Verkaufsfläche je Betrieb, 

�� hohe Grundstücks-, Miet- und Stellplatzkosten, Platzmangel 
und eine höhere Regelungsdichte in den zentralen Lagen 
drängen den Einzelhandel in Gewerbegebiete der Peripherie, 

�� wachsende Motorisierung der Bevölkerung und neue Lage-
rungsmöglichkeiten in Privathaushalten (Gefriertruhen) för-
dern die Entwicklung hin zu Großeinkäufen am Stadtrand. 

Resultierende Probleme und Konflikte: 

�� Hohe Mieten im Zentrum können mit den vorhandenen Sorti-
menten und Betriebstypen nicht mehr erwirtschaftet werden. 
Die Zentren verlieren wichtige Anbieter, die Konkurrenz am 
Standort und die Attraktivität nimmt ab, 

�� Zunahme des Einkaufsverkehrs mit dem Auto wegen stei-
gender Entfernungen zu den neuen Einzelhandelseinrichtun-
gen am Stadtrand, 

�� Gefährdung bestehender Versorgungsstrukturen infolge des 
durch die Erhöhung der Betriebsgröße ausgelösten Verdrän-
gungswettbewerbs,  
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�� unverhältnismäßiger Anstieg der Bodenpreise in den stadtna-
hen Gewerbegebieten durch die Nachfrage des Einzelhan-
dels und Flächenverbrauch, mit der Folge einer Verdrängung 
des Handwerks und des verarbeitenden Gewerbes in das 
Umland. 

Inhaltliches Kernstück des Märkte- und Zentrenkonzeptes wurde 
die Freiburger Sortimentsliste, die die Sortimente aufführt, die für 
die Attraktivität und die Funktion der Zentren besonders wichtig 
sind (zentrenrelevanten Sortimente). Gleichzeitig wurde unter-
sucht, welche Angebote sowohl aus stadträumlichen Überlegun-
gen als auch aus Gründen der Sperrigkeit und der besonderen 
Schwere an die Peripherie angesiedelt werden können. 

Zwischen 1984 und 2007 nahmen die Einzelhandelsflächen am 
Stadtrand um ca. 130 
% von 77.000 m² auf 
176.000 m² zu. Nach 
Einführung des Märk-
te- und Zentrenkon-
zeptes im Jahre 1992 
setzte sich diese Ent-
wicklung zwar noch 
fort, doch die Zu-
nahme an Verkaufs-
flächen in der Peri-
pherie fand fast aus-

schließlich bei den nicht-zentrenrelevanten Sortimenten wie bei 
Möbel-, Bau- oder Gartenmärkten statt. 

Zur räumlichen Steuerung des Einzelhandels wurden die zentra-
len Lagen genau abgegrenzt und festgelegt. Außerhalb dieser 
Lagen wurden differenzierte Regelungen zum Ausschluss des 
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Handels mit zentrenrelevanten Sortimenten und zur Regelung der 
nicht-zentrenrelevanten Einzelhandelsangebote getroffen. 

Am 04. Februar 1992 und am 30. Juni 1992 hat der Gemeinderat 
das Märkte- und Zentrenkonzept für das gesamte Stadtgebiet 
beschlossen, das in mehreren Stufen ein- und fortgeführt wurde. 

 
1.2 Ziele des Märkte- und Zentrenkonzepts  

�� Dezentrale Stadtentwicklung, „Stadt der kurzen Wege“, 

�� Sicherung und Stärkung der Grundversorgung in den Stadt-
teilzentren, 

�� Reduzierung des motorisierten Einkaufverkehrs, 

�� Verbesserung der Attraktivität der Zentren durch eine Erhö-
hung der Aufenthaltsqualität, 

�� Förderung von Bauernmärkten in den Stadtteilzentren, 

�� Erhalt der Funktion der Stadt Freiburg mit der Freiburger In-
nenstadt als oberzentraler Versorgungsbereich für die Regi-
on, 

�� Dämpfung der Miet- und Bodenpreisentwicklung im Einzel-
handel, Reduzierung von Verdrängungseffekten in den ge-
werblich genutzten Gebieten. 

 
1.3 Die ersten drei Stufen des Märkte- und Zentren-

konzeptes (1992-2008) 

Die Regelungen und Maßnahmen der ersten drei Stufen des 
Märkte- und Zentrenkonzeptes befassen sich mit allen überwie-
gend gewerblich genutzten Baugebieten – und damit vor allem 
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mit der Peripherie der Stadt. Darüber hinaus wurden im gesam-
ten Stadtgebiet sukzessive städtebaulich geeignete neue Stand-
orte für den zentrenrelevanten und für den nicht-zentrenrelevan-
ten Einzelhandel nachgewiesen. 

Erste Stufe des Märkte- und Zentrenkonzeptes (1992)  

Grundlage der ersten Stufe war ein Gutachten über den Einzel-
handelsbestand und eine Prognose der Einzelhandels- und Ver-
kaufsflächenentwicklung 1990-2000. 

Weiter umfasste die erste Stufe die Entwicklung der Sortiments-
liste und auf ihrer Basis den generellen Ausschluss von zentren-
relevanten Sortimenten sowie den teilweisen Ausschluss von 
nicht-zentrenrelevanten Sortimenten in den gewerblich genutzten 
Gebieten (Industriegebiete, Gewerbegebiete sowie überwiegend 
gewerblich geprägte Mischgebiete). 

In allen Freiburger Stadtteilen wurden für den Einzelhandel be-
deutsame Zentrenbereiche abgegrenzt. Die erste Stufe des Märk-
te- und Zentrenkonzeptes wurde mit 33 Bebauungsplan-Änderun-
gen umgesetzt. 

Zweite Stufe des Märkte- und Zentrenkonzeptes (1994 ) 

1994 wurden lediglich neue, geeignete Standorte für den großflä-
chigen Einzelhandel im Stadtgebiet ausgewiesen. Damit konnte 
der Ansiedlungsdruck weitgehend auf die gewünschten 
Zentrumslagen gelenkt werden. 

Dritte Stufe des Märkte- und Zentrenkonzeptes (1997 ) 

Die Prognose der Einzelhandels- und Verkaufsflächenentwick-
lung wurde für die Jahre 1997-2005 fortgeschrieben und die Sor-
timentsliste wurde überarbeitet: Getränkegroßgebinde und „Wei-
ße Ware“ sind seither nicht mehr zentrenrelevant. Die Rechtspre-
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chung führte zu Anpassungen des kommunalen Konzepts wie 
z.B. bei der Definition der Großflächigkeit/ Regelvermutung (nicht 
mehr 700 m², sondern nun 800 m² Verkaufsfläche) sowie bei der 
Anerkennung der Sonderstellung von Autohäuser in den gewerb-
lichen Gebieten. Auch in der dritten Stufe wurden einige neue, 
geeignete Standorte für den großflächigen Einzelhandel im Stadt-
gebiet ausgewiesen. 

Fortschreibung der dritten Stufe des Märkte- und Ze ntren-
konzeptes (2005/ 2009) 

Parallel zur Aufstellung des neuen Flächennutzungsplans 2020 
wurde das Märkte und Zentrenkonzept mit der Fortschreibung der 
dritten Stufe in diesen integriert. Dazu wurde zunächst die Prog-
nose der Einzelhandels- und Verkaufsflächenentwicklung 2007 -
2015 fortgeschrieben. Alle Standorte für großflächigen Einzel-
handel wurden im Flächennutzungsplan als Sonderbauflächen 
dargestellt und mit ihren Verkaufsflächengrößen verbindlich fest-
gelegt. Die Umsetzung der im FNP 2020 dargestellten Standorte 
und ihrer verbindlichen standortbezogenen Regelungen erfolgte  
durch ein erneutes Konvoiverfahren mit 35 Bebauungsplanände-
rungen. 

Auch inhaltlich wurde weiter angepasst: In den Industrie- und 
Gewerbegebieten Nord, Hochdorf, Engesserstraße, Siemens-
straße und Haid wurde auch der nicht-zentrenrelevante Einzel-
handel ausgeschlossen (Vollausschluss). In diesen Gebieten 
sowie in den Sondergebieten für nicht-zentrenrelevanten Einzel-
handel wurden Kleinstverkaufsflächen (max. 50 m²) jedoch zuge-
lassen. In allen anderen gewerblich genutzten Gebieten erfolgte 
ein Teilausschluss von großflächigem nicht-zentrenrelevantem 
Einzelhandel (Ausschluss ab 800 m² Verkaufsfläche). 
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Die Sortimentsliste wurde erneut überarbeitet und aktualisiert: 
Sperrige, schwere Sportgeräte sowie lebende Tiere, Tiermöbel 
und Tiernahrung ab 10 kg sind nicht mehr zentrenrelevant. 

Die Bezugsgröße für die Größenfestsetzung wurde geändert 
(bisher Geschossfläche, jetzt Verkaufsfläche). Auch bei kleinflä-
chigen Einzelhandelsbetrieben (bis 800 m²) wurde nun ein bran-
chentypisches zentrenrelevantes Randsortiment von max. 10 % 
der Verkaufsfläche zugelassen. 

Neu in der Fortschreibung der dritten Stufe  war außerdem die 
Definition von integrierten, teil- und nicht-integrierten Standorten 
und die Flächenbegrenzung der künftigen Lebensmittelmärkte an 
teil-integrierten Standorten auf max. 1.000 m² Verkaufsfläche und 
50 oberirdische Stellplätze. 

Die aktuell geltenden Regelungen des Freiburger Märkte- und 
Zentrenkonzeptes werden im Kapitel 4 ab Seite 26 dargestellt 
und erläutert. 
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2 Aktuelle Situation des Einzelhandels  
2.1 Der Einzelhandel wandelt sich weiterhin  

Die für Freiburg maßgeblichen Entwicklungen und Trends des 
weiter fortschreitenden Wandels im Einzelhandel werden im Fol-
genden dargestellt. 

Im Lebensmitteleinzelhandel setzt sich der Zuwachs der Ver-
kaufsflächen offenbar nur noch abgeschwächt fort. Es wird davon 
ausgegangen, dass nach einer Phase der Investition und Stand-
ortsicherung nun eine Phase der Konsolidierung bei weitgehend 
gleichbleibender Kaufkraft eintritt. Die Lebensmittelketten sichern 
vor allem die bestehenden Standorte durch Anpassung ihrer An-
gebote. 

Die neuen Kleinflächenkonzepte der Konzerne zur Nahversor-
gung im Discount- und Frischebereich geben Hoffnung nicht nur 
auf neue Geschäfte in den Stadtteilzentren, sondern vor allem für 
den Erhalt bestehender Läden mit einer bisher oft als zu klein 
bezeichneten Verkaufsfläche aufgrund beengter baulicher Gege-
benheiten. 

Im Lebensmittelbereich ist eine Sättigung der Discountangebote 
zu erkennen, während die Discounter im Non-Food-Bereich wei-
terhin expandieren (z.B. dm, Müller, Rossmann, Schlecker). 

Auch bei den Fachmärkten (Möbel, Bau- und Gartenmärkten) 
scheint eine Marktsättigung erreicht. Die den Konzernen zugehö-
rigen Märkte beschränken sich weitgehend auf den Bestandser-
halt durch Veränderung ihrer Angebote, insbesondere bei den 
zentrenrelevanten Sortimenten. 

Dem bundesweiten Trend folgend findet ein bis heute anhalten-
der Rückgang von familiengeführten Einzelhandelsbetrieben zu-
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gunsten von europaweit aufgestellten Ketten statt. Beispiele hier-
für sind die Firmen Deichmann, Esprit, Benetton und Douglas. 

Der Einzelhandel hat erkannt, dass die Zentren nicht nur breite 
Einzelhandelsangebote, sondern darüber hinaus umfassende 
Dienstleistungsangebote sowie eine hohe Aufenthaltsqualität im 
privaten und öffentlichen Raum bieten müssen, um weiterhin 
konkurrenzfähig zu sein. Einkäufe werden mehr und mehr ver-
bunden mit Behördengängen, dem Restaurant-, Arzt- oder Fri-
seurbesuch oder der Nutzung von Bildungs- und Kulturangebo-
ten. 

In vielen deutschen Großstädten ist eine Neuorientierung der 
Investitionstätigkeit auf die Innenstädte und großen Stadtteilzent-
ren zu beobachten. Ob hierfür die inzwischen vielerorts veran-
kerten Regulierungen des Einzelhandels verantwortlich sind oder 
eher eine größere Renditeerwartung aufgrund eines veränderte-
ren Einkaufsverhaltens (z.B. Erlebniseinkauf, Kumulationsein-
kauf) ausschlaggebend ist, kann noch nicht gesagt werden. 

 

2.2  Raumbedarf von Lebensmittel-Discountern und 
Vollsortimentern 

Die Zunahme der Einzelartikel und Sortimente in den vergange-
nen fünfzig Jahren haben dazu geführt, dass ein Lebensmittel-
Vollsortimenter (mit frischem Obst und Gemüse, Fleisch- und 
Käsetheke) heute zwischen 10.000 und 40.000 Artikel im Sorti-
ment hat. Ein Lebensmittel-Discounter hingegen weist nur zwi-
schen ca. 1.000 (Aldi) und ca. 3.000 (Treff 3.000) Artikel auf. 
Dennoch weisen die Lebensmittel-Discounter mit ihren Aktions-
waren an bestimmten Wochentagen ein großes zusätzliches An-
gebot an Non-Food-Sortimenten auf. 
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Die Ware wird - insbesondere bei den Discountern - nicht mehr 
einzeln eingeräumt, sondern auf Paletten zum Verkauf angebo-
ten. Vor allem aufgrund der üblichen Breite der Fahrgassen und 
Gänge in den Märkten fordern Lebensmittel-Vollsortimenter heute 
mindestens ca. 1.500 m² Verkaufsfläche, während ein neuer Le-
bensmittel-Discounter mindestens 850 bis 1.000 m² Verkaufs-
fläche beansprucht. 

Das Palettensystem gewährleistet einerseits einen höheren Um-
satz pro Quadratmeter Verkaufsfläche und eine höhere Produkti-
vität des eingesetzten Personals. Andererseits bewirkt es einen 
erheblich reduzierten Personaleinsatz, den weitgehenden Ver-
zicht auf den personalintensiveren Frischebereich und ein artikel-
reduziertes Lebensmittelangebot bei einem gleichzeitig notwen-
digen sehr hohen Anteil von Aktionswaren im Non-Food-Bereich. 

Vor allem ihre Standortpräferenzen sprechen gegen die Discoun-
ter, denn ihr auf einen hohen Umsatz, eine kleine Artikelanzahl, 
eine hohe Anzahl von Massenartikeln und einen hohen Non-
Food-Anteil ausgerichtetes Konzept erfordert neue autogerechte 
Standorte, die heute meist nur noch in nicht-integrierten Lagen, 
nicht aber in den nach dem Zentrenkonzept gewünschten integ-
rierten Lagen der Stadt- und Ortsteilzentren zu finden sind. 
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Die Lebensmittel-Discounter erobern sich ungeachtet der gerin-
geren Produktauswahl und -qualität seit Jahren einen wachsen-
den Marktanteil. Die Standorte liegen überwiegend außerhalb der 
Stadtteilzentren und legen dort neue, städtebaulich 
ungewünschte Nahversorgungszonen fest. Diese Standorte 
stehen oft in Konkurrenz zu den bestehenden Märkte in zentralen 
Lagen, die aufgrund ihrer beengten Lage und weniger 
Stellplätzen Wettbewerbsnachteile haben. 

Da eine baurechtliche Unterscheidung zwischen Lebensmittel-
Vollsortimentern (in Freiburg: Edeka, REWE, Kaufland, real-, E-
Center) und Lebensmittel-Discountern (Aldi, Lidl, Penny, Norma, 
Treff, Okle/ Markant) nicht möglich ist, bleibt allein die räumliche 
Lenkung des Lebensmitteleinzelhandels auf die gewünschten 
Lagen, also die Stadt- und Ortsteilzentren sowie die Innenstadt. 
Umgesetzt wird dies wie beim großflächigen Nicht-Lebens-
mitteleinzelhandel neben der Festlegung von Positivstandorten 
durch den Einzelhandelsausschluss außerhalb dieser Zentren. 
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Vertriebslinien der im Lebensmitteleinzelhandel füh ren-
den Unternehmen in Deutschland 

Betriebsformat 
EDEKA-

Gruppe 

METRO-

Gruppe 

REWE-

Gruppe 

Schwarz-

Gruppe 

Tengelmann-

Gruppe 

DISCOUNTER 
Netto-Marken- 

Discount 
 PENNY LIDL PLUS* 

NACHBAR-

SCHAFTSMARKT  

nah & gut, 

Friedrichsen, 

SPAR 

 nahkauf   

SUPERMARKT 

EDEKA aktiv 
markt, 

Reichelt, 

NP,  

Comet,  

Kupsch,  

City-
Supermarkt  

 
REWE, 

STANDA- 
Supermercati 

 
Kaisers, 

Tengelmann 

VERBRAUCHER- 

MARKT 

EDEKA 
neukauf 

Extra 
REWE-
Center, 

toom-Märkte 
Kauf-Markt  

SB- 

WARENHAUS 
 Real Globus 

Kaufland, 

Handelshof 
 

SONSTIGER 

EINZELHANDEL 
 

Media 
Markt, 

Saturn, 

Galeria 
Kaufhof  

toom- 
Baumarkt, 

ProMarkt 
 

OBI-
Baumärkte, 

TEDI 

KIK-
Textildiskont  

Quelle: Angela Uttke, „Supermärkte und Lebensmitteldiscounter  - Wege der städte-
baulichen Qualifizierung“, Seite 63, Dortmund, 2009   
* Im Juli 2008 fusionierte die Tengelmann-Discountkette PLUS mit der Edeka zum 
drittgrößten deutschen Discountanbieter hinter ALDI und LIDL (Webseite manager-
magazin.de, zugegriffen 01.07.2008). Rund 330 PLUS-Filialen wurden durch die 
REWE übernommen. 
Anmerkung Stadt Freiburg: Die EDEKA hat in Freiburg keine PLUS-Läden übernom-
men, weil es die Discount-Sparte Netto in Freiburg nicht gab. Drei der vier 2009 vor-
handenen PLUS-Läden gingen an Okle/ Markant, einer an die REWE (Penny). 
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2.3  Demografische und stadträumliche Entwicklun-
gen 

Der demografische Wandel wird spürbare Veränderungen der 
Alters- und Sozialstruktur sowie der absoluten Bevölkerungszahl 
und der räumlichen Verteilung der Bevölkerung mit sich bringen. 
Die kleinräumige Bevölkerungsprognose für den Stadtkreis Frei-
burg aus dem Jahr 2009 deutet auf entsprechende erhebliche 
Veränderungen hin. Demnach werden sich die Stadtteile und 
Ortschaften in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln. 

Um die Tragfähigkeit des Einzelhandels in den Stadtteilzentren 
durch eine entsprechende Mantelbevölkerung zu erhalten und die 
Versorgung zu sichern, muss die Stadtentwicklung auf der Ebene 
der Stadtteile und Ortschaften individuelle Konzepte der Stadtteil- 
und Bauflächenentwicklung, der Innen- und Außenentwicklung, 
aber vor allem für den Bestandsumbau entwickeln. 
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3  Konzept und Stadtraummodell für den 
Einzelhandel und die Zentren in Freiburg 

3.1  Einzelhandel als Voraussetzung lebendiger 
Stadt- und Ortsteilzentren 

Die Stadtteilzentren sind nicht 
nur Schwerpunkt der Nahversor-
gung, sondern auch der kultu-
relle und soziale Mittelpunkt der 
Stadtteile und Ortschaften. Ihre 
Identität wird geprägt durch den 
städtebaulichen Raum und sei-
ne Ausstattung. 

Die Attraktivität eines Zentrums hängt wesentlich von der Vielfalt 
und Qualität der Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote, der 
Gastronomiebetriebe und der Freizeitangebote bzw. kulturellen 
Einrichtungen ab. Dabei sind die Lebensmittelmärkte häufig die 
wichtigsten Anziehungspunkte. Die Einzelhandelsbetriebe in den 
Zentren haben eine hohe Bedeutung für die städtebauliche Quali-
tät und praktisch alle öffentlichen Funktionen. Sie sind Einkauf-
sorte, Treffpunkte, Orte der Kommunikation, der Integration und 
der Identifikation. Nicht die städtebauliche Kulisse, sondern die 
tatsächlich von den Zentren ausgehenden Funktionen sind der 
Garant für ihre Zukunftsfähigkeit und ihre Ausstrahlung in die 
Stadt- und Ortsteile. 
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Der motorisierte Einkaufsverkehr hat durch die weiterhin steigen-
den Kfz-Zahlen und durch die Einzelhandelsangebote am Stadt-
rand zugenommen. In Freiburg wurden im Jahr 2002 die Einkäufe 
und die privaten Erledigungen zu 31 % zu Fuß, zu 25 % mit dem 
Fahrrad, zu 17 % mit dem ÖPNV und zu 26 % mit dem Auto 
durchgeführt (neuere Zahlen liegen noch nicht vor).  

 
Zunehmender Autoverkehr ist aber auch mit erheblichen, uner-
wünschten Auswirkungen auf Umwelt und Klima sowie auf die 
sozialen Verflechtungen verbunden. 

Hier greift das Leitbild der „Stadt der kurzen Wege“ als Ziel einer 
sozialen, ökonomischen und ökologischen Stadtentwicklung. Mit 
der Festlegung der Stadtteil- und Ortszentren leistet das Märkte- 
und Zentrenkonzept hierzu einen erheblichen Beitrag. 

Angebotslücken bestehen derzeit vor allem in den Stadtteilen 
Oberau, Günterstal, Lehen, Ebnet und Waltershofen (teilweise 
Littenweiler, St. Georgen, Herdern). 
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In den kommenden Jahren soll in Freiburg eine stadtweite Stadt-
teilanalyse- und -bewertung durchgeführt werden als Grundlage 
für weitere Zentren-Aktivierungs-Konzepte nach dem Modell für 
die Stadtteile Betzenhausen-Bischofslinde. 

Ziel der Zentren-Aktivierungs-Konzepte ist die Entwicklung lang-
fristig tragfähiger Strategien zur Sicherung der stadtteilzentralen 
Funktionen, insbesondere auch im Hinblick auf die erwarteten 
demographischen und stadträumlichen Veränderungen. Im Un-
terschied zu den bisher in den Stadteilen Zähringen und Haslach 
erprobten umfassenden Stadtteilentwicklungsplänen beschrän-
ken sich die Aktivierungskonzepte auf die Zentrenstärkung im 
Sinne eines von der Mitte des Stadtteils ausgehenden, kurzfristig 
einsetzbaren Handlungsansatzes. 

 

3.2  Die Freiburger Innenstadt als herausragender 
städtischer Einzelhandels-Magnet 

Auf die Freiburger Innenstadt konzentrieren sich heute vielfältige 
zentrale Funktionen. Im Vordergrund steht im Kern des Oberzent-
rums Freiburg die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 
für die Menschen in der Stadt und der Region. 

Die Ansprüche an den begrenzten Raum der Innenstadt wachsen 
und verändern sich vor allem durch die steigende Freizeitnach-
frage. Diese Veränderungen werden durch räumliche Verschie-
bungen und Umgestaltungen bestimmter Angebote und Nutzun-
gen in der Innenstadt sichtbar. Die Nutzung der Straßen und 
Plätze als Treffpunkt für Kommunikation, Aufenthalt, Freizeit und 
Gastronomie gerät zunehmend in Konflikt mit anderen Nutzun-
gen, z.B. dem Wohnen, aber auch dem Einzelhandel. 
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Die Attraktivität und Qualität der Innenstadt beruht aber vor allem 
auf der Vielfalt und dem harmonischen Miteinander dieser Nut-
zungen und Funktionen. Ein tragfähiger Einzelhandel ist dabei 
das Rückgrat einer lebendigen und funktionsfähigen Innenstadt. 

Für Freiburg gilt es 
deshalb, vor allem die 
Qualität und Vielfalt 
des innerstädtischen 
Einzelhandels und der 
Dienstleistungen ge-
genüber den Angebo-
ten in der Region, aber 
auch in Freiburg selbst 
zu erhalten und weiter 
zu stärken. Mit dieser 

Zielsetzung sind die Bedürfnisse der anderen Nutzungen, insbe-
sondere des Wohnens und des Arbeitens, der Kultur und der 
Bildung, der Freizeitgestaltung und des Tourismus funktional und 
gestalterisch in Einklang zu bringen. Voraussetzung dafür ist eine 
leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, die Verkehrsbelastungen 
minimiert und die Erreichbarkeit sowie die Mobilität in der Innen-
stadt optimiert. 

Um die Nutzungsbedarfe zu ermitteln, den Bestand zu beurteilen 
und geeignete Maßnahmen umzusetzen, wird derzeit ein integ-
riertes Strategiekonzept „Zukunftsfähige Innenstadt Freiburg 
(ZIS)“ erstellt. Das Konzept soll ausgehend vom Einzelhandel alle 
wesentliche Raumansprüche und Belange umfassen und geeig-
nete Maßnahmen vorschlagen, es soll 2012 vorliegen. 
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3.3  Leistungsfähige Fachmärkte in der Stadtperi-
pherie  

Die Einzelhandelsstandorte in den gewerblichen Gebieten am 
Stadtrand führten dort zu einem erheblichen Anstieg der Boden-
preise. Die Möglichkeit des Einzelhandels, höhere Grundstücks-
preise zu bezahlen, führte zur Abwanderung von Handwerksbe-
trieben und von produzierendem Gewerbe aus den Freiburger 
Gewerbegebieten. Diese Entwicklung muss vor dem Hintergrund 
gesehen werden, dass es in Freiburg immer schwieriger wird, 
neue gewerbliche Bauflächen auszuweisen. Genügend Ansied-
lungsflächen für das Handwerk und für Gewerbebetriebe zur Ver-
fügung zu stellen, ist aber entscheidend für die wirtschaftliche 
Dynamik der Stadt und den regionalen Arbeitsmarkt. 

Das Märkte- und Zentrenkonzept reagiert auf diese Entwicklun-
gen mit sachlichen und räumlichen Maßnahmen. Zum einen er-
folgt dies durch die Lenkung des zentrenrelevanten Einzelhan-
dels auf die integrierten Lagen (Innenstadt, Stadtteil- und Orts-
zentren), zum anderen durch die Darstellung von Sonderbauflä-
chen (Flächennutzungsplan) bzw. die Festsetzung von Sonder-
gebieten (Bebauungspläne) für den großflächigen nicht-zentren-
relevanten Einzelhandel an geeigneten Standorten in der Peri-
pherie. Außerhalb dieser Lagen ist großflächiger Einzelhandel (ab 
800 m² Verkaufsfläche) in Freiburg ausgeschlossen. 

Ziel der Einzelhandelssteuerung in 
der Stadtperipherie ist die Ver-
sorgung der Freiburger Bevölke-
rung, aber auch der Region im 
Rahmen der oberzentralen Auf-
gabenwahrnehmung, mit nicht-
zentrenrelevanten Sortimenten. 
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Dies sind hier zumeist Bau-, Möbel- und Gartenmärkte, aber bei-
spielsweise auch Küchenstudios oder Zweiradmärkte. 

Für einzelne großflächige Fachmärkte mit zentrenrelevantem 
Hauptsortiment wie z.B. Spielzeugmärkte, Kinderausstattung 
sowie SB-Warenhäuser sind zwar Sondergebiete in der Periphe-
rie ausgewiesen, sie dienen aber lediglich der Bestandssicherung 
für bereits vor Inkrafttreten des Märkte- und Zentrenkonzeptes 
angesiedelte Betriebe. Da sie den Zielen des Märkte- und Zent-
renkonzepts nicht entsprechen, sind diese Standorte auch in der 
Teilfortschreibung des Regionalplans zum großflächigen Einzel-
handel (2010) nicht festgelegt worden und deshalb nach dem 
geltenden Regionalplan nur noch bedingt erweiterungsfähig. 

Zusätzliche Standorte für den zentrenrelevanten großflächigen 
Einzelhandel sind in Freiburg in der Peripherie zukünftig nicht 
mehr möglich. 
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4 Die Regelungen des Märkte- und Zent-
renkonzepts der Stadt Freiburg 

4.1 Regelwerk (Kurzdarstellung) 

�� In der Innenstadt und den Stadtteil- und Ortszentren sind alle 
Einzelhandelssortimente und Größenordnungen (auch groß-
flächig) grundsätzlich zulässig; 

�� Großflächiger Einzelhandel ist außerhalb der festgelegten 
Zentren nur in entsprechenden Sonderbauflächen bzw. Son-
dergebieten zulässig; 

�� Alle Sonderbauflächen bzw. Sondergebiete für den großflä-
chigen Einzelhandel sind im Flächennutzungsplan dargestellt 
bzw. werden aus ihm entwickelt; 

�� Als großflächig gelten Verkaufsflächen ab 800 m²; 

�� Definition der Standorttypen integrierte Lage, teil-integrierte 
Lage und Peripherie (= nicht-integrierte Lage); 

�� Die Freiburger Sortimentsliste legt zentrenrelevante Sorti-
mente und nicht-zentrenrelevanten Sortimente verbindlich 
fest; 

�� Ausschluss von zentrenrelevantem Einzelhandel in allen ge-
werblichen Gebieten (Vollausschluss zentrenrelevanter Ein-
zelhandel); 

�� Ausschluss des großflächigen nicht-zentrenrelevanten Ein-
zelhandels ab 800 m² Verkaufsfläche in allen gewerblich ge-
nutzten Gebieten (Teilausschluss); 

�� Ausschluss von nicht-zentrenrelevantem Einzelhandel in den 
Industrie- und Gewerbegebieten Nord, Hochdorf, Enges-
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serstraße, Siemensstraße und Haid (Vollausschluss nicht-
zentrenrelevanter Einzelhandel); 

�� Zulassung von Kleinstverkaufsflächen bis max. 50 m² in die-
sen Gebieten sowie in den Sondergebieten für nicht-zentren-
relevanten Einzelhandel zur Versorgung der dort Beschäftig-
ten; 

�� Zulassung eines branchentypischen zentrenrelevanten Rand-
sortiments auch bei kleinflächigen Einzelhandelsbetrieben 
(bis 800 m²) von max. 10 % der Verkaufsfläche, jedoch ma-
ximal 400 m² Verkaufsfläche; 

�� Flächenbegrenzung der künftigen Lebensmittelmärkte an teil-
integrierten Standorten auf max. 1.000 m² Verkaufsfläche und 
auf max. 50 oberirdische Stellplätze pro Standort; 

�� Für alle Einzelhandelsvorhaben (Neubau, Erweiterungen, 
Umverteilungen im Sortiment) sind Auswirkungsuntersuchun-
gen durchzuführen, wenn städtebauliche Auswirkungen auf 
die Stadtteil- und Ortszentren, die Innenstadt oder eine ande-
re Systematik des Märkte- und Zentrenkonzepts zu erwarten 
sind. Hierbei besteht keine Untergrenze für Verkaufsflächen; 

�� Autohäuser, Motorradmärkte u.ä. sind atypische Einzelhan-
delsbetriebe (Kombination von Verkauf großer und sperriger 
Artikel und Handwerk), negative Auswirkungen auf die Zent-
ren sind hierbei in der Regel nicht zu erwarten; 

�� Tankstellen nehmen eine Sonderstellung ein und werden vom 
Märkte- und Zentrenkonzept derzeit nicht erfasst. 
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4.2  Unterscheidung von drei Standorttypen 

Das Märkte- und Zentrenkonzept legt integrierte, teilintegrierte 
und nicht-integrierte Standorte im Stadtgefüge fest. 

Für jeden Freiburger Stadtteil und jede Ortschaft ist ein Bereich 
als Zentrum (integrierter Bereich) festgelegt, der sich durch eine 
Häufung von Angeboten in den Bereichen Einzelhandel, Dienst-
leistungen, Gastronomie und Kultur auszeichnet.  

Teilintegrierte Standorte dagegen sind am Rand dieser Zentren, 
innerhalb von Wohngebieten oder im unmittelbaren Anschluss an 
Wohngebiete zu finden. Diese Standorte kann ein größerer Teil 
der Quartiersbevölkerung in zumutbarer Entfernung zu Fuß errei-
chen. 

Als nicht-integrierte Standorte werden alle übrigen, in der Regel 
peripheren Lagen in den gewerblichen Gebieten bezeichnet. Hier 
sind neue Standorte für den zentrenrelevanten Einzelhandel we-
gen deren negativer Auswirkungen auf die Zentren nicht mehr 
gewollt. Der zentrenrelevante Einzelhandel wird deshalb in Frei-
burg in den gewerblich genutzten Gebieten flächendeckend aus-
geschlossen. An städtebaulich geeigneten Standorten in nicht-
integrierter Lage können jedoch Sondergebiete für großflächigen, 
nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel, z.B. für ein Möbelhaus, 
einen Bau- oder Gartenmarkt ausgewiesen werden. 

 

4.3  Unterscheidung zentrenrelevanter und nicht-
zentrenrelevanter Verkaufsartikel 

Die Maßnahmen des Freiburger Märkte- und Zentrenkonzepts 
basieren ganz wesentlich auf der Unterscheidung von zentrenre-
levanten und nicht-zentrenrelevanten Sortimenten. 
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Zentrenrelevante Sortimente  sollen vor allem in den Zentren, 
also in der Innenstadt und den Stadt- und Ortsteilzentren angebo-
ten werden. Sie umfassen Sortimente, die 

�� häufig nachgefragt werden (täglicher Bedarf) und für die 
Quartiersbewohner fußläufig zu erreichen sein sollten, 

�� wenig Verkaufsfläche benötigen, aber hohe Umsätze pro 
Quadratmeter Verkaufsfläche erbringen, 

�� wichtige Frequenzbringer und Magneten für ein Zentrum sind 
und damit auch die Attraktivität des Zentrums prägen. 

Nicht-zentrenrelevante Sortimente  können auch an der Peri-
pherie angeboten werden. Sie umfassen Waren, die 

�� entweder so schwer oder so sperrig sind, dass für ihren 
Transport meist ein Fahrzeug benötigt wird, 

�� eher niedrige Umsätze pro Quadratmeter Verkaufsfläche und 
einen großen Verkaufsflächenbedarf  haben, 

�� kaum Bedeutung für die Attraktivität eines Zentrums haben. 

Für die nicht-zentrenrelevanten Sortimente werden bei großen 
Verkaufsflächen (i.d.R. ab 800 m²), wie z.B. bei Bau-, Möbel- und 
Gartenmärkten in der Peripherie nur dort Standorte in Form von 
Sondergebieten ausgewiesen, wo diese städtebaulich verträglich 
und räumlich richtig zugeordnet sind. 

Durch den gezielten Ausschluss der zentrenrelevanten Sortimen-
te in den Gewerbegebieten bzw. in der Peripherie und der Förde-
rung von Standorten für diese Sortimente in den Zentren wird die 
Attraktivität der Zentren gesichert und gefördert. 
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zentrenrelevante Sortimente nicht-zentrenrelevante Sortimente 

Bastelartikel 
Blumen 
Briefmarken 
Bücher 
Devotionalien 
Drogeriewaren 
Elektrowaren (ohne    
Großgeräte) 
feinmechanische 
Erzeugnisse 
Fotogeräte und  
Fotowaren 
Gardinen und Zubehör 
Geschenkartikel 
Getränke (ohne  
Getränkegroßgebinde) 
Glas 
Hausrat 
Haus- und Heimtextilien 
Hohl- und Stahlwaren 
Jagdbedarf 
Keramik 
Kosmetika 
Kürschnerwaren 
Kunstgewerbe 
Kurzwaren und 
Handarbeiten 
Lebensmittel 
Lederbekleidung 
Leder- und 
Galanteriewaren 
Modewaren 
Musikinstrumente und 
Zubehör  
Nahrungs- und 
Genussmittel 

Nähmaschinen 
Nähzubehör 
Oberbekleidung 
optische Erzeugnisse 
Orthopädiewaren 
Papier- und  
Schreibwaren 
Pharmazeutika 
Porzellan 
Reformwaren 
Schmuck 
Schuhe und Furnituren 
Schulbedarf 
Silberwaren 
Spielwaren 
Sportartikel (ohne 
sperrige Sportgeräte)  
Sportbekleidung 
Stoffe  
Textilien 
Tiernahrung (ohne 
Großgebinde ab 10 kg) 
Tierpflegemittel 
Tonträger 
Uhren 
Unterhaltungselektronik 
(Fernseher, Radios, 
Videogeräte etc.) 
Wäsche 
Wasch- und Putzmittel 
Waffen 
Wolle 
Zeitschriften 
 

Badezimmereinrichtung 
Bauelemente 
Baustoffe 
Beleuchtungskörper 
Beschläge 
Bodenbeläge 
Boote und Zubehör 
Brennstoffe 
Büromöbel 
Campingartikel 
Computer 
Düngemittel 
Eisenwaren 
Elektrogroßgeräte  
(Geschirrspüler,  
Kühlschränke,  
Waschmaschinen,  
Wäschetrockner  etc.) 
Erde 
Fahrräder 
Farben 
Fliesen 
Gartenhäuser 
Getränkegroßgebinde 
Gitter 
Herde und Öfen 
Holz 
Installationsmaterial 
Kraftfahrzeuge und 
Zubehör 
Küchen  
Lacke 
Lampen 
Lebende Tiere 
Markisen 
Mineralölerzeugnisse 
Möbel 

Motorräder 
Pflanzen 
Pflanzgefäße  
Rasenmäher 
Rollläden 
Rollos 
Sanitärerzeugnisse 
Sperrige Sportgeräte 
(Cross-Trainer,  
Tauchflaschen,  
Reitsättel etc.) 
Teppiche 
Tiermöbel 
Tiernahrung (Groß- 
gebinde ab 10 kg) 
Torf 
Werkzeuge 
Zäune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.4  Großflächigkeit  

Betriebe mit einer Verkaufsfläche ab 800 m² gelten entsprechend 
der derzeitigen Grenze der Regelvermutung für negative städte-
bauliche Auswirkungen als „großflächig“. Solche Betriebe sind 
nach bundesweit geltendem Baurecht nur in „Sondergebieten für 
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großflächigen Einzelhandel“ oder in sogenannten „Kerngebieten“ 
zulässig. 

Als Kerngebiete können in 
einer Stadt Bereiche mit sehr 
hoher Baudichte ausgewiesen 
werden, die meist nur für die 
Innenstadt vorkommen. 

Als Verkaufsfläche werden 
alle Flächen eines Einzel-
handelsbetriebs bezeichnet, 
zu denen die Kunden Zutritt 
haben. 

 

4.5  Umgang mit Randsortimenten  

In den meisten großflächigen Märkten mit nicht-zentrenrelevan-
tem Hauptsortiment werden zur Steigerung der Attraktivität Rand-
sortimente angeboten, die in der Regel zentrenrelevant sind.  

Branchentypische Randsortimente sind bei einem Möbelmarkt 
Einrichtungsgegenstände wie Glas und Porzellan – branchenun-
typisch sind jedoch z. B. Lebensmittel. Zum Teil sind diese Rand-
sortimente zentrenrelevant. Um Fehlentwicklungen in den Zent-
ren durch zu umfangreiche zentrenrelevante Randsortimente in 
der Peripherie vorzubeugen, werden an den Standorten außer-
halb der Zentren diese Randsortimente begrenzt: Außerhalb der 
zentralen Bereiche sind zentrenrelevante Randsortimente nur 
zulässig, wenn sie branchentypisch sind und nicht mehr als 10 % 
der Verkaufsfläche umfassen. Dabei dürfen sie eine Verkaufsflä-
che von insgesamt 400 m² nicht überschreiten. 
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5 Umsetzung des Märkte- und Zentrenkon-
zeptes in der Bauleitplanung 

5.1  Standorte aus dem Flächennutzungsplan 2020 
entwickelt 

Der am 06.12.2006 genehmigte Flächennutzungsplan (FNP) 
2020 enthält alle Sondergebietsstandorte getrennt nach großflä-
chigen zentren- und nicht-zentrenrelevanten Einzelhandelsstand-
orten. Die Liste der zentrenrelevanten Standorte des FNP 2020  
ist für die hieraus zu entwickelnden Bebauungspläne hinsichtlich 
der Standortfestlegung und der angegebenen maximalen Ver-
kaufsfläche verbindlich. 

Mit dem Abschluss des Bebauungsplan-Konvoiverfahrens zur 
3. Stufe des Freiburger Märkte- und Zentrenkonzepts sind alle 
Sondergebietsstandorte für großflächigen Einzelhandel aus dem 
Flächennutzungsplan 2020 entwickelt. 
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Neu gefasste Liste der Sonderbauflächen für großflä chigen  
nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel  
(Stand: 4. Änderung FNP 2020, März 2010) 
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Neu gefasste Liste der Sonderbauflächen für großflä chigen  
zentrenrelevanten Einzelhandel  
(Stand: 4. Änderung FNP 2020, März 2010) 
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5.2  Bebauungspläne als wichtigstes Umsetzungsin-
strument 

Einschließlich der nach der 3. fortgeschriebenen Stufe geänder-
ten Bebauungspläne wird das Freiburger Märkte- und Zentren-
konzept nun über rund 50 einzelne Bebauungspläne umgesetzt. 
Alle einzelhandelsbezogenen Vorhaben (Neubau, Erweiterung, 
Umnutzung) werden im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit den 
Bebauungsplan-Festsetzungen und im Hinblick auf die syste-
misch wirkenden Regelungen des Märkte- und Zentrenkonzepts 
hin überprüft. Ergibt sich hierbei ein Anpassungsbedarf, so wird 
der betroffene Bebauungsplan im Einzelverfahren geändert. 

 

5.3  Auswirkungsuntersuchungen bei allen relevan-
ten Einzelhandelsvorhaben  

Für alle Einzelhandelsvorhaben (Neubau, Erweiterungen, Umver-
teilungen im Sortiment) werden Auswirkungsuntersuchungen 
durchgeführt, wenn städtebauliche Auswirkungen auf die Stadt- 
und Ortszentren, die Innenstadt oder eine andere Systematik des 
Märkte- und Zentrenkonzepts (Systemrelevanz) zu erwarten sind. 
Eine Verkaufsflächenuntergrenze, ab der diese Untersuchung 
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durchzuführen ist, besteht nicht. Die Kosten der Untersuchung 
trägt der Vorhabenträger bzw. Planungsveranlasser. Die Auswahl 
des Gutachters und die Vergabe erfolgt nach Ausschreibung 
durch die Stadt Freiburg. 
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6  Ausblick auf die vierte Stufe (2010-2020) 
6.1  Innenstadt 

Die 4. Stufe des Märkte- und Zentrenkonzeptes wird sich vor al-
lem mit der Situation des Einzelhandels in der Innenstadt und den 
Stadtteilzentren befassen. In der Innenstadt konnte bis heute ein 
umfassendes und attraktives oberzentrales Einzelhandelsange-
bot gesichert werden. Als problematisch wird der weiter anhal-
tende Rückgang von inhabergeführten Einzelhandelsbetrieben 
und die gleichzeitige Zunahme der Filial- und Kettenbetriebe ge-
sehen. Der wesentliche Grund 
hierfür sind Schwierigkeiten 
bei der Suche nach einem 
geeigneten Nachfolger, wenn  
Inhaber die Altersgrenze er-
reicht haben. 

Auch wenn die immer gleichen 
Filialbetriebe und Kettenläden 
den Eindruck vermitteln, dass alle Innenstädte sich immer ähnli-
cher werden, so tragen doch viele dieser Läden deutlich zu deren 
Attraktivität bei. 

Die Innenstädte sind derzeit einem tiefgreifenden Wandel unter-
worfen, der überwiegend vom Einzelhandel selbst, aber auch von 
den sich ändernden Ansprüchen der öffentlichen und privaten 
Nutzer innerstädtischer Flächen ausgeht. Konkurrierende Einzel-
handelsunternehmen kämpfen bei steigenden Kosten um eine 
etwa gleichbleibende Kaufkraft. 

Diese Situation begünstigt Filialisten, Kettenläden und Shop-in-
Shop-Konzepte, die nach neuen Investitionen suchen, zu Lasten 
der Fachgeschäfte und Kaufhäuser mit der Folge, dass die In-
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nenstädte mit Ihrem Angebot und Ihrem Charakter immer aus-
tauschbarer werden. Viele Innenstädte sind heute bereits durch 
Filialisten, Sekundärnutzungen und Leerstände geprägt. Gerade 
aber die inhabergeführten Fachgeschäfte und die Kaufhäuser 
machen mit Ihrem vielfältigen und unverwechselbaren Angebot 
die Identität Freiburgs aus und sind wichtige Magneten für weite 
Kundenkreise der Freiburger City. Andererseits sind gerade auch 
die Kettenläden und eine vielfältige und moderne Markenstruktur 
Voraussetzung für eine leistungsfähiges Einzelhandelsangebot.    

Auf die Freiburger Innenstadt konzentrieren sich neben dem Ein-
zelhandel weitere vielfältige zentrale Funktionen. Diese Ansprü-
che an den begrenzten Raum der Innenstadt wachsen und ver-
ändern sich vor allem durch die steigende Freizeitnachfrage. Die 
Nutzung der Straßen und Plätze als nicht-kommerzielle Kommu-
nikations-, Freizeit-, Veranstaltungs- und Ruheorte gerät in Kon-
flikt mit anderen Nutzungen, z.B. dem Wohnen, aber auch dem 
Einzelhandel. 

Die Attraktivität und Qualität der Innenstadt beruht vor allem auf 
der Vielfalt und einem harmonischen Nebeneinander der Nutzun-
gen und Funktionen, wobei die oberzentrale Versorgung mit Gü-
tern und Dienstleistungen für die Menschen in der Stadt und der 
Region im Vordergrund steht. 

Um diese Nutzungen auch zukünftig in Einklang zu bringen, soll 
für die Freiburger Innenstadt ein Strategiekonzept Zukunftsfähige 
Innenstadt (ZIS) erarbeitet werden. Die Attraktivität der Freiburger 
Innenstadt soll mit einem integrierten Handlungsansatz gezielt 
gestärkt werden. Dieser Ansatz bezieht neben dem Einzelhandel 
und den Dienstleistungsangeboten auch die Bedürfnisse und 
Flächenansprüche anderer Nutzungen mit ein. 
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Wesentliche Themenbereiche des Konzepts sind: 

�� Einzelhandel und Dienstleistungen, 

�� Städtebau und öffentlicher Raum, 

�� Erschließung und Verkehr (z.B. innere und äußere Erschlie-
ßung, ruhender Verkehr), 

�� besondere Belange des Fuß- und Radverkehrs, des ÖPNV 
und Lieferverkehrs, 

�� Freizeit, Kultur und Tourismus, 

�� Wohnen in der Innenstadt. 

 

6.2  Stadtteil- und Ortszentren 

Die Stadtteilzentren sind zum größten Teil in der Lage, eine att-
raktive, fußläufig erreichbare Grundversorgung zu bieten. Diese 
Art der Nahversorgung gewinnt in Anbetracht der immer älter 
werdenden Bevölkerung zunehmend an Bedeutung. Deshalb ist 
es besonders wichtig, dass in solchen Stadtteilzentren, in denen 
Lebensmittelmagnete heute noch keine zukunftsfähige Größe 
haben, Erweiterungsmöglichkeiten oder ggf. neue integrierte 
Standorte entwickelt werden. Dies ist eine ebenso wichtige wie 
schwierige Zukunftsaufgabe in Anbetracht des Gebäudebestan-
des in den Zentren und der sehr kritischen Begleitung solcher 
Projekte durch die direkte Anwohnerschaft. 

Ganz wesentlich ist auch, dass die Stadtteilzentren ihrer Aufgabe 
als Ort der Begegnung und des sozialen Austausches auch in 
Zukunft gerecht werden können. Hierzu ist es notwendig, dass 
gestalterische Defizite und Mängel in der Aufenthaltsqualität in 
den Stadtteilzentren im Rahmen eines mittel- bis langfristigen 
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Programms analysiert und – wo erforderlich – Schritt für Schritt 
verbessert werden.  

Einen sehr wichtigen Beitrag 
zur Attraktivitätssteigerung der 
Stadtteilzentren liefern die 
Bauern- oder Erzeugermärkte. 
Außer am Münsterplatz haben 
mittlerweile 15 Stadtteile diese 
Versorgungsqualität mit vor-
wiegend regionalen Produkten 
an Obst, Gemüse, Blumen, 

Käse, Fleisch und Wurst sowie Honig und auch Fisch. So gibt es 
heute nur noch zwei größere Stadtteile, wo dieses Angebot noch 
nicht ausreichend besteht: Betzenhausen und Haslach. 

 

6.3  Systemische Untersuchung der Einzelhandels-
landschaft in Freiburg 

Das Märkte- und Zentrenkonzept wurde seit seiner Einführung 
aufgrund von Änderungen bei der Rechtsprechung, Änderungen 
bei den Anforderungen des Einzelhandels, kommunalpolitischer 
Ziele und Vorgaben sowie nicht zuletzt aufgrund der Veränderun-
gen, die durch zusätzliche Einzelhandelsangebote eingetreten 
sind, regelmäßig angepasst. 

Grundlage für die regelmäßige Überprüfung der Funktions- und 
Wirkungsfähigkeit des Märktekonzepts sind zum einen die vorha-
benbezogenen Auswirkungsuntersuchungen für einen bestimm-
ten Standort zu einem bestimmten Zeitpunkt. Zum anderen sind 
es die sogenannten systemischen Untersuchungen, die die durch 
die Veränderungen beim Einzelhandel entstandenen Auswirkun-
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gen systemisch, d.h. im räumlichen und sachlichen Zusammen-
hang (städtebauliche und konzeptionelle Auswirkungen) betrach-
ten. Bei den systemischen Untersuchungen werden in der Regel 
die vorhandenen qualitativen und quantitativen Angebote und ihre 
räumlichen Verteilung der Mantelbevölkerung und der Kaufkraft 
gegenüber gestellt. 

Da in letzter Zeit zahlreiche Einzelhandelsvorhaben zwar bau-
rechtlich gesichert, jedoch noch nicht realisiert worden sind, ist es 
aus heutiger Sicht geboten, ihre voraussichtlichen städtebauli-
chen Auswirkungen unter Einbeziehung der bereits vorhandenen 
Angebote auf ihre Summen- und Synergiewirkung hin zu unter-
suchen. 

Deshalb soll die turnusgemäße erneute systemische Untersu-
chung unter Berücksichtigung baurechtlich bereits möglicher, 
aber noch nicht realisierter Einzelhandelsvorhaben, baldmöglichst 
durchgeführt werden. 

Diese Untersuchung soll darüber Aufschluss geben, ob und wel-
che Einzelhandelseinrichtungen an welchen Stellen in Freiburg 
noch möglich bzw. zur städtischen und regionalen Versorgung 
der Bevölkerung nötig sind. Die Angebotsseite wird dabei an der 
voraussichtlichen Bevölkerungs- und Kaufkraftentwicklung sowie 
an der Tragfähigkeit und Attraktivität der Freiburger Zentren und 
der Innenstadt, also auch an systemrelevanten Kriterien zu mes-
sen sein. 
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Weitere Informationen zum Einzelhandel in Freiburg 
 

Die folgenden Stellen wirken am städtischen Märkte- und Zentrenkonzept 

mit und stehen für weitergehende Informationen zur Verfügung: 

 

Stadt Freiburg Dezernat V  Stadt Freiburg Beratungs - 
zentrum Bauen  

Fehrenbachallee 12      
79106 Freiburg i. Br.   Fehrenbachallee 12     
Tel.: 0761| 201 4002   79106 Freiburg i. Br. 
     Tel.: 0761| 201 4390  
     bzb@stadt.freiburg.de 
 
 
Stadt Freiburg Rechtsamt   Freiburg Wirtschaft Touristik   
     und Messe GmbH & Co. KG  
Rathausplatz 2-4 
79098 Freiburg i. Br.   Rathausgasse 33  
Tel.: 0761| 201 1601   79098 Freiburg i. Br. 

     Tel.: 0761| 38 81 01 
 
 
Handelsverband Südbaden e. V.  Industrie- u. Handel skammer  

Südlicher Oberrhein  
Eisenbahnstraße 68 
79098 Freiburg i. Br.    Schnewlinstraße 11-13 
Tel.: 0761| 3 68760   79098 Freiburg i. Br. 

     Tel.: 0761| 38 58 0 

 

 


